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RS OGH 1992/1/14 4Ob108/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1992

Norm

UWG §14 A1

ZugG §1

Rechtssatz

Ein Zugabenverbot mit den Worten "beim Vertrieb einer Zeitschrift, insbesondere der Zeitschrift ..." kann im Interesse

der Vermeidung allzu leichter Umgehungen des Unterlassungstitels selbst dann erlassen werden, wenn der belangte

Täter belangte Täter bisher nur Medieninhaber oder Verleger bloß einer einzigen Zeitschrift war.
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